
Beteiligte Parteien: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Me­
dientechnik 

Vorlagefragen 

1. Steht das Unionsrecht, insbesondere im Hinblick auf die 
Entscheidung des Gerichtshofs vom 14.6.2011, C-360/09, 
Pfleiderer, einer nationalen kartellrechtlichen Bestimmung 
entgegen, welche die Gewährung der Einsicht in Akten des 
Kartellgerichts durch nicht am Verfahren beteiligte Dritte 
zum Zweck der Vorbereitung von Schadenersatzklagen ge­
gen Kartellteilnehmer (auch) in Verfahren, in denen Art. 101 
oder Art. 102 AEUV in Verbindung mit der Verordnung 
1/2003/EG ( 1 ) angewendet wurde, ausnahmslos von der Zu­
stimmung aller Verfahrensparteien abhängig macht und dem 
Gericht eine Abwägung der unionsrechtlich geschützten In­
teressen zur Festlegung der Voraussetzungen, unter denen 
die Akteneinsicht gewährt oder verweigert wird, im Einzel­
fall nicht ermöglicht? 

Im Falle der Verneinung der Frage 1: 

2. Steht das Unionsrecht einer solchen nationalen Bestimmung 
dann entgegen, wenn diese zwar gleichermaßen für ein rein 
nationales Kartellverfahren gilt und auch keine spezielle Re­
gelung für von Kronzeugen zur Verfügung gestellte Unter­
lagen vorsieht, die vergleichbaren nationalen Bestimmungen 
in anderen Verfahrensarten, insbesondere dem streitigen und 
außerstreitigen Zivilprozess und dem Strafprozess, die Ein­
sicht in Gerichtsakten aber auch ohne Zustimmung der Par­
teien unter der Voraussetzung ermöglichen, dass der nicht 
am Verfahren beteiligte Dritte ein rechtliches Interesse an 
der Akteneinsicht glaubhaft macht und überwiegende Inte­
ressen eines anderen oder überwiegende öffentliche Interes­
sen der Akteneinsicht im Einzelfall nicht entgegenstehen? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln; ABl. L 1, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Højesteret (Dänemark), 
eingereicht am 26. Oktober 2011 — Dansk Jurist- og 
Økonomforbund (DJØF, Dänischer Juristen- und 
Ökonomenverband), handelnd für Erik Toftgaard/ 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

(Rechtssache C-546/11) 

(2012/C 13/12) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Højesteret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Rechtsmittelführer: Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF, Dä­
nischer Juristen- und Ökonomenverband), handelnd für Erik 
Toftgaard 

Rechtsmittelgegner: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 6 Abs. 2 der Beschäftigungsrichtlinie ( 1 ) dahingehend 
zu verstehen, dass die Mitgliedstaaten nur dann bestimmen 
können, dass die Festsetzung von Altersgrenzen für den 
Zugang zu betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit 
oder den Anspruch auf Leistungen daraus keine Diskrimi­
nierung darstellt, wenn diese Systeme Leistungen bei Alter 
oder Invalidität betreffen? 

2. Ist Art. 6 Abs. 2 dahingehend zu verstehen, dass die Mög­
lichkeit der Festsetzung von Altersgrenzen nur den Beitritt 
zu einem solchen System betrifft, oder ist die Bestimmung 
dahingehend zu verstehen, dass die Möglichkeit der Festset­
zung von Altersgrenzen gleichermaßen den Anspruch auf 
Auszahlung von Leistungen durch ein solches System be­
trifft? 

3. Wenn Frage 1 zu verneinen ist: 

Kann der Begriff „betriebliche Systeme der sozialen Sicher­
heit“ in Art. 6 Abs. 2 ein System wie das Freistellungsgehalt 
(rådighedsløn) nach § 32 Abs. 1 des Beamtengesetzes (Tje­
nestemandslov) umfassen, wonach ein Beamter als besonde­
ren Schutz bei Entlassung wegen Stellenstreichung sein bis­
heriges Gehalt drei Jahre weiter erhält und dabei seine Pen­
sionsanwartschaften weiter erhöht, wenn er im Gegenzug 
für eine andere passende Stelle zur Verfügung steht? 

4. Ist Art. 6 Abs. 1 der Beschäftigungsrichtlinie dahin auszule­
gen, dass er einer nationalen Bestimmung wie § 32 Abs. 4 
Nr. 2 des Beamtengesetzes nicht entgegensteht, wonach ei­
nem Beamten, der, wenn seine Stelle gestrichen wird, ein 
Alter erreicht hat, in dem die allgemeine staatliche Alters­
rente gezahlt werden kann, kein Freistellungsgehalt gezahlt 
wird? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest­
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303, S. 16). 

Klage, eingereicht am 28. Oktober 2011 — Europäische 
Kommission/Italienische Republik 

(Rechtssache C-547/11) 

(2012/C 13/13) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: B. 
Stromsky und D. Grespan) 

Beklagte: Italienische Republik
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Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass 

— die Italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflich­
tungen aus den Art. 5 und 6 der Entscheidung 
2006/323/EG der Kommission vom 7. Dezember 
2005 über die Befreiung von der Verbrauchsteuer auf 
Mineralöle, die als Brennstoff zur Tonerdegewinnung in 
den Regionen Gardanne und Shannon und auf Sardinien 
verwendet werden, durch Frankreich, Irland und Italien 
(Im Folgenden: Entscheidung 2006/323) und den Ver­
trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ver­
stoßen hat, dass sie nicht innerhalb der festgesetzten 
Frist alle Maßnahmen ergriffen hat, die erforderlich sind, 
um die mit dieser Entscheidung für rechtswidrig und mit 
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar befundene staat­
liche Beihilfe zurückzufordern, und dass 

— die Italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflich­
tungen aus den Art. 4 und 6 der Entscheidung 
2007/375/EG der Kommission vom 7. Februar 2007 
über die Befreiung durch Frankreich, Irland und Italien 
von der Verbrauchsteuer auf Mineralöle, die als Brenn­
stoff zur Tonerdegewinnung in den Regionen Gardanne 
und Shannon sowie auf Sardinien verwendet werden (im 
Folgenden: Entscheidung 2007/375), und den Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstoßen 
hat, dass sie nicht innerhalb der festgesetzten Frist alle 
Maßnahmen ergriffen hat, die notwendig sind, um die 
mit dieser Entscheidung für rechtswidrig und mit dem 
Gemeinsamen Markt unvereinbar befundene staatliche 
Beihilfe zurückzufordern; 

— der Italienischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist für die Durchführung der Entscheidung 2006/323 sei 
am 18. Februar 2006 abgelaufen. Die Frist für die Durchführung 
der Entscheidung 2007/375 sei am 8. Juni 2007 abgelaufen. 

Bis heute habe die Italienische Republik die mit den in fragli­
chen Entscheidungen für rechtswidrig erklärten Beihilfen noch 
nicht vollständig zurückgefordert oder die Kommission von der 
Rückforderung in Kenntnis gesetzt. Die von Italien zur Recht­
fertigung des Verzugs bei der Durchführung dieser Entscheidun­
gen angeführten rechtlichen Schwierigkeiten seien ferner nicht 
geeignet, eine völlige Unmöglichkeit der Rückforderung im 
Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs darzustellen. 

Außerdem rügt die Kommission, dass Italien sie unter Verstoß 
gegen die Imformationspflicht aus den fraglichen Entscheidun­
gen verspätet vom Fortgang des nationalen Verfahrens zu deren 
Durchführung in Kenntnis gesetzt habe. 

Vorabentscheidungsersuchen des Varhoven Administrati­
ven Sad (Bulgarien), eingereicht am 2. November 2011 — 
Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na 

izpalnenieto“/Orfey Balgaria EOOD 

(Rechtssache C-549/11) 

(2012/C 13/14) 

Verfahrenssprache: Bulgarisch 

Vorlegendes Gericht 

Varhoven Administrativen Sad 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpal­
nenieto“ 

Beklagte: Orfey Balgaria EOOD 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 63 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. 
November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys­
tem ( 1 ) dahin auszulegen, dass er keine Ausnahme zulässt, 
bei der der Steuertatbestand für die Erbringung einer Bau­
leistung zur Errichtung bestimmter Einzelobjekte in einem 
Gebäude vor dem Zeitpunkt der tatsächlichen Ausführung 
der Bauleistung eintritt und dieser (Steuertatbestand) an den 
Zeitpunkt der Verwirklichung des Steuertatbestands des im 
Gegenzug zu bewirkenden Umsatzes, der in der Begründung 
eines Erbbaurechts für andere Objekte in diesem Gebäude 
besteht, die auch die Gegenleistung für die Bauleistung bil­
det, anknüpft? 

2. Ist mit den Art. 73 und 80 der Richtlinie 2006/112 eine 
nationale Vorschrift vereinbar, die vorsieht, dass in allen 
Fällen, in denen das Entgelt vollständig oder teilweise in 
Gegenständen und Dienstleistungen bestimmt ist, die Steu­
erbemessungsgrundlage für den Umsatz der Normalwert des 
gelieferten Gegenstands oder der erbrachten Dienstleistung 
ist? 

3. Ist Art. 65 der Richtlinie 2006/112 dahin auszulegen, dass 
er das Entstehen eines Mehrwertsteueranspruchs auf den 
Wert der Vorauszahlung dann nicht zulässt, wenn die Zah­
lung nicht in Geld erfolgt, oder ist diese Bestimmung weit 
auszulegen und anzunehmen, dass auch in diesen Fällen ein 
Mehrwertsteueranspruch entsteht und die Steuer in Höhe 
des finanziellen Gegenwerts des im Gegenzug zu bewirken­
den Umsatzes zu erheben ist? 

4. Falls bei der dritten Frage die zweite dargelegte Variante 
zutrifft, kann das im vorliegenden Fall begründete Erbbau­
recht im Hinblick auf die konkreten Umstände als Voraus­
zahlung im Sinne von Art. 65 der Richtlinie 2006/112 
aufgefasst werden?
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